










18

Sonderbedingung zur Spezial- 
Straf-Rechtsschutzversicherung 
der Badischen Rechtsschutz- 
versicherung AG (SSR 2010)

§ 1 	 Versicherte Personen

(1) 	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer, seine gesetzlichen Vertreter 
und sämtliche Betriebsangehörigen einschließlich der Betriebsärzte, Praktikanten sowie 
Leiharbeitnehmern bei Verstößen, die Sie in Ausübung der im Versicherungsschein be-
zeichneten Tätigkeit für den Versicherungsnehmer begehen oder begangen haben sollen. 
Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz auch, soweit sie im Betrieb des 
Versicherungsnehmers tätig werden in der Eigenschaft als Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte, Immissionsschutzbeauftragte, 
Datenschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Beauftragte für Gewässerschutz und / 
oder Abfall und dergleichen. Soweit es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine juristische 
Person handelt, für die ein Aufsichtsrat bestellt ist, sind auch die Mitglieder des Aufsichtsrates 
versichert. Es besteht eine Vorsorgeversicherung für neu hinzutretende Personen. Die den 
Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die übrigen 
versicherten Personen. Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, Verkaufsbüro 
und dergleichen) sind mitversichert, soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind. Rechtlich 
selbstständige Tochter- und Beteiligungsunternehmen können in den Vertrag einbezogen 
werden. Die Abgabe von Willenserklärungen zum Versicherungsvertrag erfolgt nur zwischen 
Versicherungsnehmer und Versicherer. Der Versicherungsnehmer ist allein Beitragsschuldner. 
Im Übrigen aber finden alle Bestimmungen, die für den Versicherungsnehmer gelten, entspre-
chend für die vom Versicherungsschutz erfassten rechtlich selbstständigen Unternehmen 
Anwendung.

(2) 	 Wenn der Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung zustimmt, erhalten auch aus den 
Diensten des Versicherungsnehmers bzw. der mitversicherten Unternehmen ausgeschiedenen 
Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer ergeben, Versicherungsschutz.

(3) 	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Beitragsrechnung die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben (Anzahl der Aufsichts-
ratsmitglieder, Geschäftsführer und Beschäftigten) anzuzeigen.

(4) 	 Ändert sich die gemäß Absatz (1) vom Versicherungsschutz erfasste Tätigkeit, erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf diese neue Tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer der 
Badischen Rechtsschutzversicherung AG die Tätigkeit innerhalb von zwei Monaten nach 
deren Aufnahme anzeigt, gegebenenfalls ist eine Beitragsneufestsetzung erforderlich. Erfolgt 
die Anzeige später, erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die neue Tätigkeit erst ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Anzeige bei der Badischen Rechtsschutzversicherung AG. § 11 
ARB 2010 bleibt unberührt.

§ 2 	L eistungsarten

	 Der Versicherungsschutz im Rahmen der Sonderbedingung umfasst:

1) 	 Straf-Rechtsschutz, für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines Vergehens; bei dem es 
zu keiner rechtskräftigen Verurteilung wegen Vorsatzes kommt. Kein Rechtsschutz besteht bei 
dem Vorwurf eines Verbrechens. Maßgebend für die Beurteilung des Versicherungsschutzes ist 
allein der vorliegende Tatvorwurf. Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes 
noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

	 Bei rechtskräftiger Feststellung, dass der Versicherte das Vergehen vorsätzlich begangen 
hat, ist er verpflichtet, der Badischen Rechtsschutzversicherung AG die gesamten erbrachten 
Leistungen zurückzuerstatten.

	 Werden dem Versicherten mehrere solcher Vorsatzvergehen zur Last gelegt und wird er 
wegen mindestens eines Vorsatzvergehens rechtskräftig verurteilt, entfällt rückwirkend der 
Versicherungsschutz für die übrigen Verfahren (auch wenn zwischen diesen Vergehen kein 
Zusammenhang besteht). Bei Freiheitsstrafen sowie bei Geldstrafen und Geldbußen über  
500 EUR sind Gnaden-, Strafaussetzungs-, Strafaufschub und Zahlungserleichterungsverfahren 
eingeschlossen und zwar für insgesamt zwei Anträge je Person und Versicherungsfall. Bei 
Abschluss des Verfahrens durch einen Strafbefehl bleibt der Versicherungsschutz auch bei 
rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatztat bestehen.

2) 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

	 Für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit der Mitversicherten. 
Bei Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren) besteht stets Versicherungsschutz auch für 
vorsätzliches Handeln.

3) 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

	 Für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren. 

4)	 Der Versicherungsschutz umfasst im Rahmen der Leistungsarten zu § 2 Abs. 1 und 2

a) 	 Die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei der Vernehmung eines Mit-
versicherten in einem versicherten Verfahren als Zeuge (Zeugenbeistand); dies 
gilt auch bei Vertretung von Entlastungszeugen sowie bei Durchsuchungs- und 
Beschlagnahmemaßnahmen gegen Nichtbeschuldigte;

b) 	 die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die notwendig wird, weil sich das 
Ermittlungsverfahren auf das versicherte Unternehmen bezieht, ohne dass bestimmte 
Betriebsangehörige beschuldet werden (Firmenstellungnahme).

(5) 	 Verwaltungs-Rechtsschutz

	 Der Versicherer trägt ferner die notwendigen Kosten eines Rechtsanwaltes für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen des Versicherten in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten vor 
deutschen Verwaltungsbehörden und -gerichten zur Unterstützung der Verteidigung in einem 
eingeleiteten und vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenver-
fahren.

(6) 	 Der Versicherungsschutz umfasst auch eine Tätigkeit in sozialrechtlichen Verfahren vor 
deutschen Behörden und Gerichten, die dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Verfahren 
wegen des Vorwurfs der Verletzung von Vorschriften des Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
rechts sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren zu unterstützen oder deren 
Einleitung zu verhindern.

(7) 	 Rechtsschutz für Wiederaufnahmeverfahren und Zurückverweisungen 

	 Vom Versicherungsschutz umfasst ist das – in den §§ 359 ff der Strafprozessordnung geregelte 
Verfahren zur Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens 
ebenso wie die sich gegebenenfalls daran anschließende Erneuerung der Hauptverhandlung. 
Versicherungsschutz besteht auch für die anwaltliche Tätigkeit zur Stellung des Wiederauf-
nahmeantrags. Versicherungsschutz besteht nur für ein erfolgreiches Wiederaufnahmever-
fahren. Ist das Wiederaufnahmeverfahren nicht erfolgreich, so ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet die Kosten für das Verfahren zurückzuerstatten. 

(8) 	 Tätigkeit in Adhäsionsverfahren

	 Soweit aus einer versicherten Straftat vermögensrechtliche Ansprüche Dritter gegen den Ver-
sicherten erwachsen und im Rahmen eines Adhäsionsverfahren gem. § 403 ff. der Strafprozess-
ordnung vor einem deutschen Gericht geltend gemacht werden, besteht Versicherungsschutz. 
Wenn der Versicherte aus einem anderen Versicherungsvertrag (Haftpflichtversicherung) 
Leistungen erlangen kann, besteht insoweit kein Anspruch aus diesem Versicherungsvertrag. 
In Adhäsionsverfahren trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung nach dem RVG.

(9) 	 Tätigkeit in Privatklageverfahren, 

	 wenn der Versicherte im Rahmen einer Privatklage gem. § 374 ff. StPO angeklagt wird, ein-
schließlich eines vorgehenden Sühneversuchs gem. § 380 StPO.

(10) 	 Verdeckte Ermittlungsverfahren 

	 Abweichend von § 4 Abs. 2 SSR 2010 erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
Ermittlungsverfahren, deren Einleitung vor Beginn des Vertrages liegt, wenn diese Ermitt-
lungsverfahren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bekannt waren. Der Umfang des 
Versicherungsschutzes entspricht dem zum Zeitpunkt des Beginns des Versicherungsvertrages 
gültigen Umfang.

§ 3 	A usgeschlossene Rechtsangelegenheiten

(1) 	 Versicherungsschutz besteht insoweit nicht, als der (Mit-) Versicherte in den letzten 5 Jahren 
vor der Anklageerhebung wegen eines gleichartigen Vorsatzvergehens rechtskräftig verurteilt 
worden ist.

(2) 	 Versicherungsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen bei der Vertei-
digung wegen des Vorwurfes der Verletzung verkehrsrechtlicher Vorschriften als Eigentümer, 
Besitzer, Halter oder Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhängern,

(3) 	 Es gelten die allgemeinen Risikoausschlüsse gemäß § 3 ARB 2010; diese können aufgrund 
besonderer Vereinbarung insgesamt oder einzeln entfallen

§ 4 	 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) 	 Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Zusammen-
hang mit der im Versicherungsvertrag genannten Tätigkeit des Versicherten innerhalb des 
versicherten Zeitraumes und für den Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung des Rechts-
schutzvertrages.

(2)	  Als Rechtsschutzfall gilt:

a) 	 für Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung eines Ermittlungsverfah
rens gegen den Versicherten;

b) 	 für standes- und disziplinarrechtliche Verfahren die Einleitung eines förmlichen stan-
des- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten;

c) 	 für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Aufforderung an den 
Versicherungsnehmer oder die von ihm im Versicherungsvertrag benannte Person 
zur Zeugenaussage;

d) 	 für die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen das 
versicherte Unternehmen.

e) 	 in Wiederaufnahmeverfahren und Zurückverweisungen

	 In Verfahren zugunsten des Versicherten die Stellung des Antrags auf Wiederaufnahme 
bzw. in allen anderen Fällen die Anordnung des Gerichts zur Wiederaufnahme 
des Verfahrens. Wird eine versicherte Strafsache in einem Rechtsmittelverfahren 
an ein Strafgericht zurückverwiesen, so besteht auch vor diesem Gericht 
Versicherungsschutz für die Verteidigung der versicherten Personen.

f) 	 in Adhäsionsverfahren die Stellung des Antrags, durch den zivilrechtliche Ansprüche 
gerichtlich gegen versicherte Personen geltend gemacht werden.

g) 	 in Privatklageverfahren die Anrufung der Vergleichsbehörde durch den Privatkläger 
oder in den Fällen, in denen ein Sühneversuch nicht erfolgt, die Klageerhebung nach 
§ 381 Strafprozessordnung oder entsprechender ausländischer Rechtsvorschriften.
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h) 	 Es besteht auch Versicherungsschutz, wenn zunächst verdeckt geführte Ermittlungs
verfahren dem versicherten Unternehmen und Mitversicherten erst nach Beginn des 
Versicherungsschutzes bekannt werden. Der Anspruch auf Rechtsschutz muss inner-
halb von drei Jahren nach Beendigung des Rechtsschutzvertrages geltend gemacht 
werden. 

	 Als eingeleitet gilt ein Ermittlungs-, standes- oder disziplinarrechtliches Verfahren, 
wenn es bei der zuständigen Behörde/Standesorganisation als solches verfügt 
ist. Diese Regelung setzt voraus, dass dem Versicherer vor Vertragsbeginn alle 
bekannten Umstände angezeigt werden, die auf ein möglicherweise anstehendes 
Ermittlungsverfahren hinweisen (§ 16 VVG).

§ 5 	L eistungsumfang

(1) 	 Die Badische Rechtsschutzversicherung trägt:

a) 	 die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren. 
Strafvollstreckungsverfahren sind mitversichert;

b) 	 die verwaltungsrechtliche Tätigkeit, welche dazu dient, die Verteidigung in einge-
leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz 
erfasst werden, zu unterstützen.

c) 	 abweichend von der gesetzlichen Vergütung gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) die angemessene Vergütung sowie die üblichen Auslagen eines von dem Ver
sicherungsnehmer und/oder eines Versicherten beauftragten Rechtsanwaltes für die

aa) 	 Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren,

bb) 	 Verteidigung in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren,

cc) 	 Firmenstellungnahme

dd) 	 Tätigkeit als Zeugenbeistand.

d) 	 die Kosten für notwendige Reisen des Prozessbevollmächtigen an den Ort des 
zuständigen Gerichtes oder den Sitz der für die versicherten Verfahren zuständigen 
Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deut-
schen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen;

e) 	 die angemessenen Kosten der für die Verteidigung erforderlichen Gutachten öffentlich 
bestellter, vom Versicherungsnehmer beauftragter, Sachverständiger, in Verfahren 
wegen der Verletzung einer Vorschrift des Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrechtes;

f) 	 die einem Nebenkläger in einem Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen den 
Versicherten entstandenen Kosten, soweit der Versicherte diese freiwillig übernimmt, 
um zu erreichen dass das Verfahren eingestellt wird, obwohl ein hinreichender 
Tatverdacht fortbesteht. Die Rechtsanwaltskosten des gegnerischen Nebenklägers 
trägt der Versicherer bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung gemäß RVG;

g) 	 die Kosten der Reisen der versicherten Person an den Ort des zuständigen 
Gerichtes, wenn dieses das persönliche Erscheinen des Versicherten angeordnet 
hat. Die Reisekosten zu einem inländischen Gericht werden jedoch nur übernommen, 
wenn der Versicherte mehr als 100 km Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnt. 
Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen 
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen;

h)	 Steuerrisiko

	 Abweichend von § 3 Abs. 2 i ARB 2010 umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes der Verletzung einer Vorschrift aus 
dem Bereich des Steuer- und sonstigen Abgabenrechtes.

i) 	 Bauherrenrisiko

	 Abweichend von § 3 Abs. 2 i ARB 2010 umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Verteidigung in Verfahren wegen der Verletzung einer Vorschrift des Baurechtes.

j) 	 PUFE-Risiko

	 Abweichend von § 3 Abs. 3 d ARB 2010 umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes der Verletzung einer Vorschrift 
im Zusammenhang mit Planfeststellungs-, Umlegungs-, Flurbereinigungs- und 
Enteignungsangelegenheiten.

	 Für die Prüfung der Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten ver-
einbarten Vergütung (Mißbrauchsprüfung) gilt § 4 Abs. 4 RVG i.V. mit § 14 RVG entsprechend.

(2) 	 Die Badische Rechtsschutzversicherung sorgt ferner für

a) 	 die Übersetzung der für die Verteidigung und den Zeugenbeistand im Ausland 
notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten eines 
notwendigen Übersetzers (Übersetzungskosten).

b) 	 Die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers und trägt die dabei anfallenden 
Kosten, sofern eine versicherte Person im Ausland verhaftet oder dort mit Haft 
bedroht wird.

(3)	 a) 	 Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der von der Badischen Rechtsschutz-
versicherung zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren 
Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) 	 vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden die-
sem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom 
Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(4) 	 Die Badische Rechtsschutzversicherung trägt nicht:

a) 	 die Kosten für die Verteidigung gegen den Vorwurf einer Steuerstraftat, wenn das 
Ermittlungsverfahren durch eine Selbstanzeige ausgelöst wird; 

b) 	 die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall;

c) 	 die Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer 
Geldstrafe oder –buße unter 250 EUR;

d) 	 Kosten, die bei einer Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen 
Ansprüche zusammen, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt die 
Badische Rechtsschutzversicherung nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem 
Verhältnis des Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. 
In den Fällen des § 2 richtet sich der von der Badischen Rechtsschutzversicherung zu 
tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwürfe im 
Gesamtzusammenhang.

e) 	 Rechtsanwaltskosten, die keine konkrete Anwaltsleistung abgelten. Das betrifft 
insbesondere die pauschale Vergütung für die bloße Mandatsübernahme oder die 
Bereitschaft des Betreibens der Angelegenheit (sogenannte Antrittsgelder).

(5) 	 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend bei Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte, 
die befugt sind, die Verteidigung einer versicherten Person zu übernehmen.

(6) 	 Soweit im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlt die Badische 
Rechtsschutzversicherung in jedem Rechtsschutzfall sowie für zeitlich und ursächlich zusam-
menhängende Rechtsschutzfälle die in § 5 Absätze 1 und 2 genannten Kosten bis zu der im 
Versicherungsvertrag für die einzelne versicherte Person vereinbarten Versicherungssumme. 
Die Höchstleistung des Versicherers für alle im Kalenderjahr eintretenden Rechtsschutzfälle ist 
abweichend von § 4 Abs. 4 ARB 2010 auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme 
begrenzt, je Person jedoch höchstens auf die im Antrag genannte Versicherungssumme. 
Richtet sich ein versichertes Verfahren gegen mehrere Versicherte oder werden in demselben 
Verfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage aufgefordert, handelt es sich um denselben 
und nicht jeweils um einen neuen Rechtsschutzfall.

(7) 	 Der Versicherer sorgt für die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Vertrag ge-
nannten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer und 
die mitversicherten Personen einstweilen vor Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen 
(Strafkaution).

§ 6 	 Örtlicher Geltungsbereich

	 Versicherungsschutz besteht für Rechtsschutzfälle, die in Europa eintreten und für die in 
diesem Bereich der gesetzliche Gerichtsstand gegeben ist.

§ 7 	A nzuwendende Bestimmungen

	 Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen 
der §§ 1 bis 20 ARB 2010 entsprechend.
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Vorbemerkung:
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet 
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die 
bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuläs-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine si-
chere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklä-
rung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages 
hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages 
oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz 
bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unter-
liegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflicht-
entbindungsklausel enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung 
nennen.

1. 	 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
	 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Anga-

ben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Antrag versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben 
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsun-
fähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer 
Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. 	 Datenübermittlung an Rückversicherer
	 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm 

übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückver-
sicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls versicherungstechnische 
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
und Risikozuschlages sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt.

	 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.

3. 	 Datenübermitttung an andere Versicherer
	 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung 

und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwick-
lung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben 
des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

	 Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherung, gesetzlicher Forderungsübergang 
sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versiche-
rern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4. 	 Zentrale Hinweissysteme
	 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur 

weiteren Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen 
an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende 
Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinwei-
ssysteme.

	 Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs-Unternehmen, beim Gesamt-
verband der Versicherungswirtschaft GdV (Zusammenschluss der bisherigen Verbände: Verband 
der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversicherer – HUK-
Verband –, Verband der Sachversicherer, Deutscher Transport-Versicherungs-Verband) sowie beim 
Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele: 
Kfz-Versicherer 
-	 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Ver-

dacht des Versicherungsmissbrauches besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung
Lebensversicherer 
-	 Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
- 	 aus versicherungsmedizinischen Gründen
- 	 aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer 	
- 	 wegen verweigerter Nachuntersuchung
- 	 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers
-	 Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge
Zweck: Risikoprüfung

Rechtsschutzversicherer
- 	 vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach 

mindestens vier Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten
- 	 vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem 

Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung

Sachversicherer
- 	 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Ver-

dachtes des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen 
erreicht sind

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs

Transportversicherer 
- 	 Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauches) Schadenfällen, insbesondere in 

der Reisegepäckversicherung
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch

Unfallversicherer 
- 	 Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
- 	 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-

schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen
- 	 außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf 

Leistung
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch

5. 	 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
	 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienst-

leistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbstständige 
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, 
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

	 Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Da-
tenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art 
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

	 Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, 
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende 
Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt 
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.

	 Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

	 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen 
Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. 
Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.

	 Unserer Unternehmensgruppe/unserem Versicherungsverbund gehören zur Zeit folgende Unterneh-
men an: der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband, die BGV-Versicherung AG, die Badische 
Allgemeine Versicherung AG, die Badische Rechtsschutzversicherung AG sowie die Union Reiseversi-
cherung AG und die Union Krankenversicherung AG.

	 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und 
Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapital-
anlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesell-
schaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit der SV Lebensversicherung 
Baden-Württemberg AG und der Landesbausparkasse Baden-Württemberg.

6. 	 Betreuung durch Versicherungsvermittler
	 In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebotes 

unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Ver-
mittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.

	 Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns 
die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen 
Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. 
Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten 
und nutzen selbst personenbezogene Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder 
Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonde-
ren Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre 
Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen 
(z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre 
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7.	 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
	 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wi-

derrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

	 Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an 
Ihren Versicherer.

8.	 Informationen zur Bonitätsprüfung
	 1. 	 Wir nutzen Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem Verzeichnis 

über private Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu überprüfen, um 
Kosten – insbesondere für die Gemeinschaft unserer Kunden – zu vermeiden, die bei Zahlungsunfä-
higkeit eines Kunden entstehen. Wir holen diese Auskunft selbst ein oder bedienen uns dazu einer 
Auskunftei.

	 2. 	 Die an uns übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf das Zahlungsverhalten des Antrag-
stellers in dessen Vergangenheit. Die Auskunftei erfasst dabei u.a. folgende Merkmale: Name, Titel, 
Adresse, Geburtsdatum sowie eidesstattliche Versicherungen, Mahnbescheide, Haftanordnungen, 
Insolvenzen, Erledigungsvermerke, Sperrungen, erlassene Vollstreckungsbescheide und Zwangs-
vollstreckungsaufträge aufgrund von Titeln.

	 3. Zur Einschätzung des Risikos von künftigen Zahlungsausfällen erstellt eine Auskunftei für uns 
außerdem eine Prognose zur Einschätzung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit des Antragstellers. 
Dazu wird von der Auskunftei auf der Grundlage bewehrter mathematisch-statistischer Analyse-
verfahren und unter Einbeziehung von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbrauchergruppen 
ein einzelner Scorewert gebildet, welcher dem Versicherer eine Einschätzung hinsichtlich der 
zukünftigen Zahlungsfähigkeit des Antragstellers ermöglicht. Die Scorewert-Ermittlung erfolgt über 
Berechnung von Durchschnittsgrößen und Wahrscheinlichkeitswerten für Vergleichsgruppen, die 
ähnliche Merkmale aufweisen wie der Antragsteller, wobei die zu Grunde liegenden Informationen 
beispielsweise aus öffentlich zugänglichen Quellen und aus Wohnort- und Gebäudedateien ent-
nommen werden. Ähnliche Methoden nutzt man seit langem in der Markt- und Meinungsforschung, 
um z. B. Wahlergebnisse zu prognostizieren. Damit Verwechslungen hinsichtlich der Person des 
Antragstellers oder Kunden vermieden werden, ist es erforderlich, den Namen, die Anschrift und 
ggf. das Geburtsdatum an die Auskunftei weiter zu geben. 

	 4. 	 Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie einen Anspruch darauf, auf Antrag über alle zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten und ihre Herkunft sowie über die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und den Zweck der Speicherung informiert 
zu werden. Der Anspruch besteht sowohl gegenüber uns als Versicherer als auch gegenüber der 
von uns eingeschalteten Auskunftei. Die Auskünfte und weitere Erläuterungen zu den angewandten 
Verfahren erhalten Sie beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten des Versicherers und der 
Auskunftei. 

		  Zurzeit arbeiten wir mit folgender Auskunftei zusammen: 
		  - InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
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